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Menschen zustehenden Grundrechte verstößt und somit 
verfassungswidrig ist. Hiefür sieht unser Bundesverfas-
ser ein Korrektiv vor, das ganz einfach gesagt bedeutet, 
dass jedermann, der von einer Impfpflicht betroffen sein 
sollte und die Impfung, aus welchen Gründen auch immer, 
ablehnt, unmittelbar den Verfassungsgerichtshof anrufen 
kann, der dann dieses Gesetz aufheben wird. 

1.4. Verhaltens-Vorgehensweise:
Da das Gesetz derzeit nicht existiert, kann ich hier allge-
meine Verhaltensregeln erklären. Sollte das Gesetz tat-
sächlich umgesetzt werden, werde ich mit einem weiteren 
Newsletter die Verhaltensregeln für diejenigen Klienten, 
die für sich entscheiden sich nicht impfen zu lassen, näher 
konkretisieren:

1.4.1
Entscheidend wird sein, in welcher Weise die Gesundheits-
behörden auf die betroffenen Personengruppen zugehen. 
Solange diese betroffenen Personengruppen lediglich 
eingeladen werden, einen Impftermin wahrzunehmen, ist 
darin keine Verpflichtung zu erkennen. Eine Verpflichtung 
würde erst dann vorliegen, wenn eine entsprechende Auf-
forderung seitens der Behörde ergeht, einen Impftermin 
wahrzunehmen. Wenn sie dieser Aufforderung keine Folge 
leisten, verletzen sie vorerst eine Rechtspflicht, worauf-
hin vermutlich ein Straferkenntnis ergehen wird. Gegen 
dieses Straferkenntnis können sie dann wiederum beein-
spruchen und letzten Endes eine Überprüfung durch den
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Das Thema Coronavirus hat die gesamte Welt verändert. Der Zugang zu den aktuellen Themen 
wie Impfstrategie etc. ist sehr unterschiedlich, es gibt große Unterschiede zwischen den Ländern 
Österreich, Großbritannien, Schweden etc. Sehr besorgniserregend ist die Situation in Österreich, 
da eine sehr restriktive Vorgehensweise zu beobachten ist, was den Eingriff in unsere Grundrechte 
bedeutet. Seitens der verantwortlichen Politiker wird mit dem Argument, die Pandemie in den Griff 
zu bekommen, in den Kernbereich unserer verfassungsrechtlich geschützten Grundfreiheiten ein-
gegriffen. In diesem Zusammenhang ist zu beobachten, dass die einzige Maßnahme seitens der 
Politik darin erblickt wird, generell die Bevölkerung zu impfen. Im wissenschaftlichen Diskurs ist 
allerdings zu beobachten, dass die Impfstrategie nur ein Teil einer Gesamtstrategie sein kann. Noch 
mehr besorgniserregend ist aus meiner Wahrnehmung, dass die unterschiedlichen Standpunkte 
und Ansichten zu diesem Thema nicht respektvoll diskutiert werden, der wissenschaftliche Diskurs 
nicht zugelassen wird und in einer noch nie dagewesenen gewaltsamen Sprache das Grundrecht 
der Meinungsfreiheit verletzt wird. Ich persönlich wünsche mir jedenfalls, dass wir wieder eine wert-
schätzende und respektvolle Kommunikation führen können, das ist für mich die Grundlage, damit 
wir aus dieser Krise wieder herausfinden.

1. Nun zum Thema Impfpflicht:

1.1. Begriffsdefinition Schutzimpfung:
Der Gesetzgeber spricht im Epidemiegesetz sowie in den 
Verordnungen von Schutzimpfung. In diesem Zusammen-
hang ist festzuhalten, dass die aktuelle Covid-19-Impfung 
keine im Sinne des Gesetzes definierte Schutzimpfung ist, 
sondern eine Gentherapie, ein komplett neuartiges Her-
stellungsverfahren, aus welchem Grund auch dieser Impf-
stoff in den USA als Gentherapie zugelassen ist.

1.2. Zulassungsverfahren vor der EMA:
Aufgrund dessen, dass es sich bei dem vorliegenden Impf-
stoff um ein komplett neuartiges Herstellungsverfahren 
handelt und zu dem im Impfstoff Substanzen enthalten 
sind, die bisher noch in keinem Impfstoff enthalten waren, 
wie z.B. kationische Lipide, erfolgte durch die EMA eine 
bedingte Zulassung, in den USA eine sogenannte Notzu-
lassung.

1.3. Impfpflicht:
Diskutiert wird eine generelle Impfpflicht für die Bevölke-
rung in Österreich und zwar vor dem Hintergrund, dass 
zur Eindämmung der Epidemie dies ein notwendiger  
Schritt sei. Hiezu ist festzuhalten, dass die Einführung ei-
ner generellen Impfpflicht aus meiner Sicht gegen die den
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Verfassungsgerichtshof herbeiführen, wodurch dieses 
dann wiederum behoben wird.

1.4.2
Falls die generelle Impfplicht eingeführt werden sollte, kann 
jeder Betroffene eine sogenannte Individualbeschwerde 
(Individualantrag gemäß Artikel 139, 140 B-VG) beim Ver-
fassungsgerichtshof einbringen, ohne abwarten zu müs-
sen, ob er bestraft wird, da es nach ständiger Judikatur 
nicht zumutbar ist eine Bestrafung abzuwarten.

2. Ungleichbehandlung von Geimpften 
und Ungeimpften:

Die derzeit in Österreich geltenden Covid-19-Bestim-
mungen, die allesamt im Wege von sogenannten Notver-
ordnungen erlassen werden, das heißt einzig und allein 
unser Gesundheitsminister erlässt diese Gesetze, sehen 
eine massive Ungleichbehandlung von Ungeimpften vor. 
Auch in dieser Vorgehensweise liegt eine Verletzung der 
Grundrechte vor, wie der Freizügigkeit der Person, dem 
Grundrecht der Erwerbsfreiheit etc. Mit dieser Ungleichbe-
handlung wird massiver Druck auf die Bevölkerung ausge-
übt sich impfen zu lassen. In Österreich gibt es das Gesetz 
über das Verbot der Diskriminierung, genannt Antidiskri-
minierung, welches vorsieht, dass niemand diskriminiert 
werden darf aufgrund seiner Weltanschauung, ethnischen 
Zugehörigkeit, der Religion, sexuellen Orientierung etc. 
Dabei geht es unter anderem auch um den Zugang zur 
Erwerbstätigkeit, der Weiterbildung etc. Bei Verstößen ge-
gen dieses Gesetz können Strafen verhängt werden, auch 
Schadenersatzverpflichtungen werden schlagend. Derzeit 
ist zu beobachten, dass ungeimpfte Personen allerdings 
zurzeit stark diskriminiert werden und stellt dies eindeutig 
einen Gesetzesverstoß dar. 

Diese Rechtsauffassung vertrete nicht nur ich, sondern 
auch namhafte andere Anwälte für Grund- Menschenrech-
te sowie auch Verfassungsjuristen. 

Durch die 2 und 3G Regeln haben Geimpfte uneinge-
schränkt Zugang zu Restaurants, Veranstaltungen und 
anderen Einrichtungen usw. während Ungeimpften der 
Zugang dorthin versagt wird. Es ist nicht legitim, mit den 
Mitteln dieser Benachteiligung die Impfung zu erzwingen. 
Eine legitime unterschiedliche Behandlung von Geimpften 
und Ungeimpften wäre nur dann legitim, wenn über einen 
zeitlich überschaubaren Rahmen dies notwendig und ver-
hältnismäßig wäre, die Epidemie einzudämmen und auch 
nur dann, wenn allein auf diese Weise eine Überlastung 
der Intensivstationen zu vermeiden ist und dadurch die 
Zahlen der schweren Erkrankungen und Todesfälle mini-
miert werden kann. 

Nach dem heutigen Erkenntnisstand verschafft die Impfung 
keine sterile Immunität d.h. auch Geimpfte können sich infi-
zieren, infektiös werden und darum wiederum ansteckend 
sein. Deshalb lässt sich die Ungleichbehandlung nach die-
sen sachlichen Kriterien nicht verfassungsrechtlich recht-
fertigen. Dies bedeutet in der weiteren Konsequenz, dass 
die 2 und 3G Regeln verfassungswidrig sind. Damit ist 
auch diese Ungleichbehandlung diskriminierend.

Der von der Bundesregierung erwirkte Impfdruck durch 
weitreichende Freiheitsbeschränkung mit der Möglichkeit, 
sich durch die Impfung eine neue Freiheit zu verschaffen, 
stellt verfassungsrechtlich einen Eingriff in das Selbstbe-
stimmungsrecht über die körperliche Unversehrtheit dar.  

Es ist eine Verkennung des Rechtsstaatprinzipes, alle 
Ungeimpften als Gefährder anzusehen, um damit in ihre 
körperliche Integrität einzudringen. Für jeden einzelnen 
Menschen ist dieser Eingriff in seine körperliche Integrität 
vor dem Hintergrund der damit verbundenen schwerwie-
genden Gesundheitsrisiken unzumutbar. Jeder einzelne 
von uns entscheidet Kraft seiner ihm zustehenden Auto-
nomie, welchen Risiken er sich aussetzen will und wie er 
diese bewertet. Wer für sich auf Grund der Tatsache, da 
er gesund ist, keine Vorerkrankungen aufweist und sein 
Immunsystem für stabil und stark hält, das Risiko einer 
nicht erprobten Impfung für groß hält, kann durch den in-
direkten Impfzwang, wie in unserer Bundesregierung im 
Verordnungswege festgeschrieben, hat in eine schwere 
psychische Zwangslage kommen bis hin zu depressiven 
Verstimmungen. 

Conclusio: 
Mit dieser Vorgehensweise wird die Impfung faktisch zum 
Tor der Freiheit gemacht. Damit wird allerdings das Grund-
recht der Freiheit pervertiert.  Der einzelne Mensch ist nicht 
mehr Kraft seiner ihm zustehenden Grundrecht frei, son-
dern er wird erst frei, wenn er sich den staatlichen Ver-
ordnungen unterwirft, die da lauten, sich impfen zu lassen. 
Damit bestreiten wir einen äußerst bedenklichen Weg in 
unserer Demokratie, da unsere Grundrechte vom Volk aus 
gehen und nicht von der Bundesregierung. Die Bundesre-
gierung sollte sich an unsere Bundesverfassung halten. 

3. Ausblick 
Ich wünsche uns allen, dass wir wieder in eine pluralistische 
Gesellschaft zurückfinden, in welcher eine wertschätzende 
und respektvolle Kommunikation stattfindet und auch Mei-
nungen zugelassen werden, auch wenn sie „falsch“ sein 
sollten und wir wieder in unsere demokratische Werteein-
stellung zurückfinden, wie dies im Artikel 1 unserer Bun-
desverfassung festgeschrieben ist: 

Österreich ist eine demokratische Republik, 
ihr Recht geht vom Volk aus.

Ihr RA Dr. Manfred Schiffner


